Übersicht Ausgleichsabgabe der Arbeitgebergruppe 3

	Quote der schwerbehinderten Mitarbeitenden
	Monatliche Ausgleichsabgabe in Euro pro unbesetzten Pflichtarbeitsplatz

	ab 5 % der durchschnittlich monatlich Beschäftigten
	0

	zwischen 3 % und unter 5 % der durchschnittlich monatlich Beschäftigten
	140

	zwischen 2 % und unter 3 % der durchschnittlich monatlich Beschäftigten
	245

	unter 2 % der durchschnittlich monatlich Beschäftigten
	360

	Neu seit 2025 (also seit dem Beschäftigungsjahr 2024) bei keinen schwerbehinderten Beschäftigten (die in den vorherigen Zeilen dargestellte Staffelung bleibt erhalten)
	720



